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Stadtverwaltung Meckenheim
Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim
Hausanschriften: 
- Rathaus: Siebengebirgsring 4
- Baubetriebshof: Buschstraße 12
Vorwahl:  (02225)
Telefon: 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175
E-Mail:  stadt.meckenheim@meckenheim.de
Internet:  www.meckenheim.de
Facebook:  www.facebook.com/meckenheimde
Telefonnummer des städtischen
Ordnungsaußendienstes:  (02225) 917-110
E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de
Stadtverwaltung schließt am 2. Oktober für einen Tag
Das Meckenheimer Rathaus und die städtischen Einrichtungen 
bleiben am Montag, 2. Oktober, geschlossen. Einzig das Mosaik-
Kulturhaus und Kinder-City sind geöffnet. Nach dem Tag der 
Deutschen Einheit (3. Oktober) stehen die städtischen Mitarbei-
tenden den Bürgerinnen und Bürgern wieder ab Mittwoch, 4. Ok-
tober, zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung.
Öffnungszeiten Rathaus 
Das Rathaus ist von Montag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr und 
12.30 Uhr sowie zusätzlich montags von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird dringend empfohlen, 
vor dem Besuch der Stadtverwaltung einen Termin zu vereinba-
ren. Dies ist entweder telefonisch oder per E-Mail möglich. Wer im 
Rathaus welches Anliegen bearbeitet, steht auf der Homepage 
www.meckenheim.de im „Bürgerinfosystem“. Bürgerinnen und 
Bürger mit einem fixen Termin werden grundsätzlich bevorzugt 
behandelt.

Termine für den Besuch des Bürgerbüros sowie des Standesam-
tes der Stadt Meckenheim sind auch bequem und einfach  online 
zu vereinbaren unter: https://termine.meckenheim.de.

Ohne Termin ist das Bürgerbüro mittwochs von 7.30 Uhr bis 12.30 
Uhr erreichbar. Bürgerinnen und Bürger sollten auch hier längere 
Wartezeiten einplanen. Für die telefonische Vereinbarung von 
Terminen sowie für sonstige telefonische Rückfragen stehen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros montags, 
dienstags sowie donnerstags und freitags von 9 Uhr bis 10.30 Uhr 
sowie zusätzlich dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 15 Uhr 
unter den Rufnummern (02225) 917-206, -207 und -208 zur Verfü-
gung. Das Standesamt ist zu denselben Sprechzeiten unter Tele-
fon (02225) 917-525 zu erreichen. Per E-Mail ist das Bürgerbüro 
unter buergerbuero@meckenheim.de und das Standesamt unter 
standesamt@meckenheim.de - auch zwecks Terminvereinbarung 
- erreichbar. Es wird darum gebeten, in der E-Mail die entspre-
chende Rückrufnummer anzugeben.

Öffnungszeiten Infothek im Foyer des Rathauses
Montag 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Hallenfreizeitbad 
Siebengebirgsring 6,  (02225) 917 475
Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden 
 Interessierte online unter: www.meckenheim.de.

Bürgermeister
Bürgersprechstunde des Bürgermeisters
Anmeldung unter   (02225) 917 297

E-Mail: marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Nächster Termin: 16. Oktober, 16.30 Uhr – 18 Uhr

Familienlotsin
Hanna Esser,  (02225) 917 289  
E-Mail: hanna.esser@meckenheim.de

Telefonseelsorge
 (0800) 1110111 und (0800) 1110222

Internet: www.ts-bonn-rhein-sieg.de

Fraktionen im Rat
Alle Fraktionen bieten regelmäßige Sprechstunden an:

CDU:   Anmeldung bei Joachim Kühlwetter, 
 0179 - 6851778

SPD:   Anmeldung bei Barbara Heymann,  0174-3029530, 
E-Mail: heymann49@web.de

BfM:   Anmeldung bei Klaus-Jürgen Pusch,  7035282, 
E-Mail: pusch.bfm@web.de

Grüne:   Anmeldung bei Rebecca Stümper,   0173-2675151, 
 E-Mail: rebecca.stuemper@gruene-meckenheim.de

UWG:   Anmeldung bei Hans-Erich Jonen,  0171-1710097,  
E-Mail: hans-erich_jonen@t-online.de

FDP:   Anmeldung bei Heribert Brauckmann,  
 0178-6688919

Elektrokleinteile-Mobil
Mittwoch, 4. Oktober
13-18 Uhr  Siebengebirgsring (Parkplatz am Sportzentrum) 

in Meckenheim

Auskünfte unter  (02241) 306306

Schadstoff-Mobil
Mittwoch, 4. Oktober
11-13 Uhr Wachtbergstraße 

(Wendeschleife Waldfriedhof) in Meckenheim

14.30-17 Uhr Pater-Müller-Straße (Parkplatz am Sportplatz) 
in Ersdorf

Auskünfte unter  (02241) 306306
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Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
in der Stadt Meckenheim (ObVOVerk)

Nach § 6 Abs. 4 i. V. m. § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG 
NRW – vom 30. März 2018, GV. NRW S. 172) wird für die Stadt 
Meckenheim als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß dem 
Beschluss des Rates der Stadt Meckenheim vom 6. Sep-
tember 2023 für das Gebiet der Stadt Meckenheim folgende 
ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:

§ 1 

(1)   Aus Anlass folgender Veranstaltungen wird die Öffnung 
von Verkaufsstellen unter den Voraussetzungen des § 2 
in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr zugelassen:

 1. 10. Dezember 2023     Zintemaat

§ 2

(1)  Die öffentliche Wirkung der Veranstaltung hat gegen-
über der werktäglichen Geschäftigkeit der Verkaufsstel-
lenöffnung im Vordergrund zu stehen. Bei Werbemaß-
nahmen der Veranstalter muss die jeweilige Veranstal-
tung für die Öffnung der Verkaufsstellen im Vordergrund 
stehen.

(2)  Zwischen der Veranstaltungsfläche und den geöffneten 
Verkaufsstellen hat ein enger räumlicher Bezug zu be-
stehen. Aus den als Anlage beigefügtem Lageplan, der 
Bestandteil dieser Verordnung ist, geht hervor, in wel-
chen Bereichen jeweils aufgrund des räumlichen Bezu-
ges zur Veranstaltungsfläche die Öffnung der Verkaufs-
stellen zulässig ist. Außerhalb dieser festgelegten Berei-
che dürfen Verkaufsstellen nicht geöffnet sein.

§ 3 

(1)   Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen dieser Verordnung Verkaufsstellen außer-
halb der dort zugelassenen Geschäftszeiten (§ 1) und/
oder  außerhalb des zugelassenen räumlichen Bereiches  
(§ 2 Abs. 2) öffnet. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöff-
nungsgesetzes NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € 
geahndet werden. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Ordnungsbehördlichen Verordnung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)  diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Stadt vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Meckenheim, den 13. September 2023
Holger Jung
Bürgermeister

Bürgerinformationen

Rübenkampagne startet
Vermehrter landwirtschaftlicher Verkehr im Stadtgebiet

Am Montag, 2. Oktober, startet die diesjährige 
Rübenkampagne in Meckenheim. Dann werden 
landwirtschaftliche Fahrzeuge vermehrt das 
Stadtgebiet mit Ziel Grafschafter Krautfabrik Jo-
sef Schmitz KG auf der Wormersdorfer Straße an-
steuern.
Eine entsprechende Umfahrung für die Rüben-
fahrzeuge wird wie schon in den Vorjahren ein-
gerichtet. Dennoch kann es insbesondere auf den 

Wirtschaftswegen zwischen der Altendorfer Stra-
ße (L261) und der Wormersdorfer Straße (K62) zu 
einem erhöhten Aufkommen von landwirtschaft-
lichen Fahrzeugen kommen. Die Stadt Mecken-
heim bittet alle Verkehrsteilnehmenden, Freizeit-
sportlerinnen und -sportler sowie die anliegenden 
Landwirtinnen und Landwirte um Verständnis und 
entsprechende Beachtung.

Baustellenampel regelt vorübergehend 
den Verkehr

Kreuzungsbereich Ahrstraße / Meckenheimer Straße 
ist betroffen

In Zusammenhang mit der Gemeinschaftsbau-
maßnahme von Stadt Meckenheim und Stadt-
werken in Altendorf/Ersdorf kommt es voraus-
sichtlich ab Mittwoch, 4. Oktober, für die Dauer 
von rund drei Wochen zu Verkehrsbeeinträchti-
gungen im Bereich der Kreuzung Ahrstraße / Me-
ckenheimer Straße. Wegen erforderlicher Einbin-
dungsarbeiten an der neuen Trinkwasserleitung 
muss die Einfahrt in den Kreuzungsbereich durch 
eine sogenannte Vier-Phasen-Lichtsignalanlage 

geregelt werden. Jeweils aus Fahrtrichtung Al-
tendorf bzw. Gelsdorf (Ahrstraße), aus Mecken-
heim (Meckenheimer Straße) und aus Richtung 
Viethenkreuz (Burgstraße) kommend wird eine 
Baustellenampel mit ausreichendem Abstand 
zum Kreuzungsbereich eingerichtet. Diese ver-
kehrslenkende Maßnahme ist erforderlich, um 
insbesondere den abbiegenden Linien-/Schul-
bussen der RVK während der Bauarbeiten eine ge-
ordnete Durchfahrt zu ermöglichen.

Hallenfreizeitbad erweitert in den Ferien 
seine Öffnungszeiten

Verlängerter Badespaß vom 2. bis 15. Oktober
Ausgiebigen Badespaß garantiert das Hallenfrei-
zeitbad Meckenheim besonders in den Herbstfe-
rien. Denn zwischen dem 2. und 15. Oktober öff-
net das Bad durchgängig von 10 Uhr bis 20.30 Uhr 
seine Türen. An den Wochenendtagen kommen 

Wasserratten zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr auf 
ihre Kosten. Für die Sauna gelten weiterhin die re-
gulären Betriebszeiten.
Montags bleibt das komplette Hallenfreizeit ge-
schlossen. Gleiches gilt für den Tag der Deutschen 

Stadtverwaltung schließt für einen Tag
Brückentag am 2. Oktober

Das Meckenheimer Rathaus und die städtischen 
Einrichtungen bleiben am Montag, 2. Oktober, ge-
schlossen. Einzig das Mosaik-Kulturhaus und Kin-
der-City sind geöffnet. Nach dem Tag der Deut-
schen Einheit (3. Oktober) stehen die städtischen 
Mitarbeitenden den Bürgerinnen und Bürgern 
wieder ab Mittwoch, 4. Oktober, zu den regulären 
Öffnungszeiten zur Verfügung.
Während der Schließzeit sind Feuerwehr und 
Rettungsdienst wie immer unter der Rufnummer 
112 zu erreichen. Im Falle einer Kindeswohlge-

fährdung ist die Rufbereitschaft der Jugendhilfe 
unter Telefon (02225) 917-585 zu kontaktieren. 
Wer Angelegenheiten, die in Verbindung mit dem 
Kanalnetz stehen, klären möchte, ruft den Erft-
verband unter der Telefonnummer (02271) 88-0 
an. Bei einem Wasserrohrbruch wählen die Be-
troffenen die Rufnummer (02225) 917-175.

Die generellen Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung finden Interessierte auf der Homepage www.
meckenheim.de in der „Infoleiste“.

Amtliche Bekanntmachung

Einheit, 3. Oktober, und für Mittwoch, 25. Oktober, wenn 
der Badbetrieb wegen einer internen Fortbildung ruht.

Öffnungszeiten Hallenfreizeitbad vom 2. bis 15. Oktober
Montag: geschlossen

Dienstag: 10 Uhr – 20.30 Uhr
Mittwoch: 10 Uhr – 20.30 Uhr
Donnerstag: 10 Uhr – 20.30 Uhr
Freitag: 10 Uhr – 20.30 Uhr
Samstag: 10 Uhr – 16.30 Uhr

Sonntag: 10 Uhr – 16.30 Uhr

Die Öffnungszeiten für die Sauna bleiben unverändert:
Mittwoch: 13 Uhr – 20.30 Uhr Damensauna
Donnerstag: 13 Uhr – 20.30 Uhr Herrensauna

Freitag: 13 Uhr – 20.30 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10 Uhr – 16.30 Uhr Gemischte Sauna
Der Einlass endet eine Stunde, der Schwimm- und Sauna-
betrieb 30 Minuten sowie der Duschbetrieb 20 Minuten 
vor Betriebsschluss. 


